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Betr.: Verwaltungsanordnung Nr. 3 (Ang und Arb) über die Gewährung von 
Zulagen an Angestellte und die Gewährung von Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge an Arbeiter im Bereich des BMVg vom 23.02.1972  
hier: Erhöhung der Zulagen/Zuschläge aufgrund des Ergebnisses der 
Tarifrunde 2014 mit Wirkung vom 1. März 2014 um 12 v.H. 
 
Bezug:   1. S II 3 – Az 18-20-25-01/02 vom 12. Mai 1986 

             2. S II 3 – Az 18-20-25-01/02 vom 09.09.1997 
 
 
Die in Abschnitt B der Verwaltungsanordnung Nr. 3 (Ang und Arb) vom 23.02.1972 aufge-
führten Lohnzuschläge für Arbeiter werden gemäß Unterabschnitt V der Verwaltungsanordnung 
aufgrund der allgemeinen Entgelterhöhung mit Wirkung vom 1. März 2014 um 12% erhöht.  
 
Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium der 
Finanzen werden die in Abschnitt A der Verwaltungsanordnung Nr. 3 (Ang und Arb) vom 
23.02.1972 aufgeführten Zulagen für Angestellte ebenfalls ab 1. März 2014 um 12 % erhöht. 
 
Somit gelten mit Wirkung vom 1. März 2014 die in der Anlage festgelegten Beträge. 
 
Ich bitte, die Zulagenbeträge in Abschnitt A und die Lohnzuschlagsbeträge in Abschnitt B der 
Verwaltungsanordnung Nr. 3 entsprechend der Anlage zu ändern. 
 
Ich weise darauf hin, dass in Abschnitt B Unterabschnitt I die Beträge der Zuschlagspositionen 
Nr. 34 Buchst. b und Nr. 65 nicht erhöht werden. 
 
Mit Bezug 2. wurden im Wege einer außertariflichen Regelung u. a. Abschnitt A Unterabschnitt 
I Abs. (1) und Abschnitt B Unterabschnitt I um Nr. 5 e) ergänzt. Der bisherige Stundenbetrag 
von 2,56 € erhöht sich ab 1. März 2014 auf 2,87 €. 
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